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Kreis  

Bergstraße 
Beschlussvorlage  

 
Vorlage Nr.: 19-1047 
erstellt am: 12.06.2024  
  
Abteilung: FB Kreisgremien 
Verfasser/in: Fachbereich Kreisgremien 
Aktenzeichen: I-6/1 - BK-Besetzung 
 
 

Betriebskommissionen der Eigenbetriebe Schule und Gebäudewirtschaft Kreis 
Bergstraße sowie Neue Wege Kreis Bergstraße -Kommunales Jobcenter-;  
hier: Neuwahl der Vertreterinnen und Vertreter des Personalrates 
 
 

Beratungsfolge: 
 

   

Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 

Kreistag 24.06.2024 Ö Wahl 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
  
Erläuterung: 
 
Nach § 6 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) gehören den Betriebskommissionen der 
Eigenbetriebe Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße sowie Neue Wege Kreis 
Bergstraße -Kommunales Jobcenter- unter anderen jeweils zwei Mitglieder des Perso-
nalrats an. Gemäß den Betriebssatzungen haben die Kommissionsmitglieder jeweils 
eine Stellvertretung.  
 
Die Wahl der Personalratsmitglieder in einer Betriebskommission erfolgt nach den  
Bestimmungen des EigBGes durch den Kreistag auf Verschlag des Personalrates für 
den Eigenbetrieb jeweils für die Dauer der Wahlzeit des Personalrates und nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl. 
 
Am 22. Mai 2024 fand die Neuwahl des Personalrates bei der Kreisverwaltung und den 
Eigenbetrieben Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße sowie Neue Wege 
Kreis Bergstraße -Kommunales Jobcenter- statt. 
 
Der neu konstituierte Personalrat schlägt folgende Personalratsmitglieder zur Wahl in 
die jeweilige Betriebskommission vor: 

 
Eigenbetrieb  
 

Mitglieder: Stellvertreter/innen: 

Schule und Gebäudewirtschaft  Markus Gierl Ute Gremm 

 Ute Trares 
 

Thomas Jakob 

Neue Wege -Kommunales Jobcenter- Alexander Brendel  Sonja Kröner-Mews 

 Markus Gierl Jürgen Polom 
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Der Kreistag wird um die Wahl der vorgeschlagenen Personalratsmitglieder in die  
Betriebskommissionen der beiden Eigenbetriebe für die Dauer der Wahlzeit des  
Personalrates (2024 – 2028) gebeten.  
  
Die Wahl kann, wenn niemand widerspricht, gemäß § 55 Abs. 3 HGO i. V. m. § 32 HKO 
durch Handaufheben erfolgen. 
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